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teudptung. SBetcpe ©röpe blefe Sftafdpinenbalte befltjt,
gebt barauS pernor, bap fie eine gtäcpe »on nid^t weniger
aïs 15,000 einnimmt, wäprenb bie ganze, non StuS*

fiellungSgebäuben überbedtte glädje 135,000 mipt,
ba§ ganze StuSftetlungSareat aber eine t>al6e SRittion
Cuabratmeter =- 50 Çeîtaren ®aS fRefiaurant am
©Ingang pm SReufetb (füblic£)e Seite be§ StusftetlungS'
areatS) bilbet ben Stbfdplup unferer heutigen Söanberung
unb 93efldptigung. ©S ftra^It fcpon in ben Jräftigften
garben, unb mir berounbern bie oielen ©inricptungen
beS mobernen fReftaurationSbetriebeS, bie fpäter oer=

borgen finb, bie mir aber beute nodp tn ipren StnfangS*
ftabien unb ©tementen beflcptigen Jönnen.

©ine unerfcpöpflicpe gülle beS Qntereffanten unb
©epenSwerten paben mir beute befidptigen Jönnen, fo
bap mit gerne fagen: Stuf SBiebetfepen

(Sin neues Monntes £eljrnii9$gefes.
(Scbtub.)

3ur 93efprecbung ber SSorlage eines ïantonaten Sepr*
llngSgefepeS oerfammelte fiep ber Jantonale ©ewerbe*
oerein ©cpaffpaufen am 1. gebruar 1914 in ©cpaffpaufen.

®er Referent Çérr fßrof. 3etfler oerbreitete fidb ein*
teitenb in febr intereffanter SGßeife über bte ©efdpidpte beS

SebrtingSroefenS unb über bie fdpöne Qeit, ba bas £>anb=
merf nodp einen „golbenen 33oben" patte. SJlit Haren
©tricpen zeichnete er audp bte 3ett bes 33etfallS unb
beS SBtebererwadpenS oon S3eftrebungen zur Hebung oon
£anbmerJ unb ©ewerbe.

Unter biefen oerbient roobt baS SeprfingSwefen be*

fonbere 93eadptung. SBäprenb in einzelnen eucopätfcpen
Staaten, ®eutfdptanb, granlceidp unb Ôfierreicp bie grage
tängft geregelt ift, gebt bte SeprlingSgefebgebung in ber
©dpwetz nur tangfam ooran. ®te wetfcpen Kantone
waren oorauS. ©nbtldp ift audb ber Kanton ©dpaff*
baufen baran, bie SRaterie p regeln. SRan bat bte Sîot*
wenbigJett erJannt, ben total oeränberten ©rwerbSoer*
pättniffen audb bie Seproerpältniffe anppaffen.

Qm ©emerbeoerein ©cpaffpaufen würben fdbon oor
3apren ©timmen taut, welche einem SeprlingSgefep riefen;
man bat aber auS guten ©rünben immer wieber abge*
raten, bis fcbttepllcb audb oon anberer Seite, bem Kauf*
männifdben herein, Slnftrengungen gemalt würben.

1911 würbe auf einer 33erfammtung in Cattau grunb*
fätflldp bie ©rgreifung ber Qnitiatioe befdbloffen. ®S liegt
nunmebr ein ©niwurf ber Jantonaten ©ewerbelommiffion
oor, ber fämtlictien Süitgtiebern pgeftettt unb aucb bereits
befprodben würbe. ®erfetbe ift fet>r Jnapp gehalten, ent*
bält aber bodb atteS SBefentltcpe unb fltotwenbige.

Stuf bem ©ang burdp bte SSorlage falten eine Steide
oon febr beachtenswerter S3emetJungen auf, hauplfâclflicb
ba, wo etwa Dppofltion p erwarten ift. ®er Referent
tritt warm für einen achttägigen Urlaub ber Seprflnge
ein. ®lefe befinben fidb tu ben ©ntwicJlungSjabren unb
eine furje fRupepaufe, bie man leidbt auf Çeuet, ©rnte
ober §erbfi richten Jann, ift ihnen febr p gönnen.

®te StrbeitSjeit ift bereits im Dbfigationenredpt ge*
regelt, ebenfo bie ©onntagSarbeit. ®aS ©efep will aucb
tn biefem fßunlte nicht mehr, als bereits ber SReprzapl
ber Sebrtinge bewilligt ift.

®te gröpte SSebeutung weift ber fReferent bem Strt. 9

p, ber oom Obligatorium ber gacp* unb gortbilbungS*
fdtjuten banbelt. Sticht fetten arbeiten fidb StuSlänber in
ber ©dpweiz auf ©runb einer beffern fachlichen SluSbil*
bung p ausgezeichneten Stellungen empor unb überflügeln
bie etnbeimifdben 93erufSgenoffen. §ter muff alfo ber
Çebet angefetfl werben, flßir finb rücJftänbig geworben.

®ap UnterrichtSjeit nach oottenbetem SageSwer! nicht
mehr ben SBert hat, wie in ben SageSftunben, braucht
nicht erft mehr bewiefen p werben. ®ie geforberten
6 ©tunben geben nicht über baS SRögltdpe biuauS, per
SBodpe. ®en ©cplup ber Seprzeit muff unbebingt bte

obfigatorifdpe SebrtingSprüfung bilben. ©te ift unertäp*
lieb föo ben angebenben ©efelten, wte für ben SJietfter.
SSeibe Seite fotten atteS baran fe^en, bafl bie Prüfung
in ©boen beftanben wirb. Sludt) etn 3eugniS foil bem
jungen ©efelten auf ben SebenSweg gegeben werben. ®ajj
baS ©efetj audb gegen bie SebrlingSjüdbteret Seftimmungen
enthält, ift p begrüben. 3ufammenfaffenb halt ber
^ierr Steferent bafür, baff baS ©efeh, wie eS oorltegt,
gut ift unb baff eS bei ber Qnïraftfetpng bap beitragen
wirb, baS SebrtingSwefen unb bamit baS ©ewerbewefen

p beben.
®er flßräfibent beS Kantonalen ©ewerbeoereinS tritt

oom ©tanbpunft beS SebrmeifterS auf etnjetne fßunJte
ber S3ortage etn.

3m aügemetnen finbet er, bap eine ©ewerbettaffe,
ber §anbei, beoorpgt worben fei; ferner münfetjt er,
bap einzelne gärten ber SSorlage ausgemerzt würben.
@r begrüfft bie fji^ierung beS ©intrittSalterS ber Sehr*
tinge, bte ©fl>rifttid|feit beS SebroertrageS unb wünfept,
bap bte Sänge ber Seprjeit oon ben S3erufSoetbänben
feftgefept werben, ©egen bie SebrlingSpctfleret ift ganj
energip gront ju machen. ®en geforberten achttägigen
Urlaub finbet er frei auf ben KaufmannSftanb gemünjt';
ber §anbwerter Jann nicht tn btefer btnbenben fjorm
barauf eintreten.

®S würbe Unpfriebenpeit geben. 3n ber Über» unb
©onntagSarbeitSjett fotten bie einzelnen SSerufSarten be*

rücffidjtigt werben. (SJiepger, SSädter, Konbüoren.)
Sludp ber Seprmeifier mup wünfdpen, bap gadp= unb

^ortfutbungSfcpuIen befuept werben; bagegen mup aber
bie Seprgett oerlängert werben. ®ie SebrtingSprüfung
mup unbebingt obtigatorifdp fein. SSon 180—200 Sept*
fingen, bie jährlich tnS Seben treten, beftepen 20—30
nur bie fßrüfung; auSnapmSweife waren eS tepteS 3apr 48.

SBir erweifen ben jungen Seuten einen gropen ®tenft,
wenn wir fie zur flküfung zwingen. SttS notwenbig
bezeichnet er, bap in bie SluffidptSJommiffion audp 33er*

treter ber SSerufSoerbänbe berufen werben. Sludp er pätt
im allgemeinen bafür, bap bie SSorlage gut fei unb bap
nach ©ntfernung einzelner Unebenheiten bte Stnnapme
berfetben ftattfinben Jönne.

SRit einem energifdpen fßroteft gegen bie 33ortage
leitete etn SSertreter ber 3nt>ufirte bie ®iSfuffion ein;
ber ©ewerbetreibenbe bürfe fiep eine weitere Knebelung
niept gefallen taffen. @r ftagt hauptfädpticp bie ©dpute
an, namentlich bie £anbelSfcpute, aber audp bie gemerb*
fiepe gortbilbungSfdjute. SSetbe nepmen bie Seprlinge
auS bem ©efdpäft perauS, ba man fie bort nodp fepr
notwenbig brautf)te, 5 ober 6 Upr abenbS. Urtaub be*

wittige man ben Seprtingen gerne, befonberS z- S3, im
fferbft, aber gefeplidp wolle man fiep nidpt blnben taffen.
@r warnt nodp oor ben ©dpiebSgeridpten unb beJennt
fidp baper als ©egner beS SiormafiSeproertrageS. ©trettig*
Jetten gehören oor ben orbentfiepen fRidpter.

SSertreter beS jpanbelSftanbeS finben ben ©dpwerpunlt
ber ganzen SSorlage im obtigatorifepen ©dpulbefudp, alte
anberen fjSunJte feien weniger widptig. SSßir finb eS nidpt
nur bem Seprting, fonbetn audp bem Raubet unb ®e=
werbe fdputbig, bap entfpredpenbe gaep* unb gortbit*
bungSfdpulen eingeridptet werben unb wenigftenS etn
Steil beS UnterricpteS foil am ®age erteilt werben.

®er Konbitorenoerbanb wünfdpt befonbere 93erücf*

fidptigung biefeS ©ewerbeS, baS feine Çauptetnnapmen
am ©onntag macpen mup; biSper würben bie bopen
geiertage frei gegeben, auperbem gab man ben StngefteUtcn
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leuchtung. Welche Größe diese Maschinenhalle besitzt,
geht daraus hervor, daß sie eine Fläche von nicht weniger
als 15,000 in2 einnimmt, während die ganze, von Aus-
stellungsgebäuden überdeckte Fläche 135,000 mißt,
das ganze Ausstellungsareal aber eine halbe Million
Quadratmeter -- 50 Hektaren! Das Restaurant am
Eingang zum Neufeld (südliche Seite des Ausstellungs-
areals) bildet den Abschluß unserer heutigen Wanderung
und Besichtigung. Es strahlt schon in den kräftigsten
Farben, und wir bewundern die vielen Einrichtungen
des modernen Restaurationsbetriebes, die später ver-
borgen sind, die wir aber beute noch in ihren Anfangs-
stadien und Elementen besichtigen können.

Eine unerschöpfliche Fülle des Interessanten und
Sehenswerten haben wir heute besichtigen können, so

daß wir gerne sagen: Auf Wiedersehen!

M mes Kantonales LehrlingsM.
(Schluß.)

Zur Besprechung der Vorlage eines kantonalen Lehr-
lingsgesetzes versammelte sich der kantonale Gewerbe-
verein Schaffhausen am 1. Februar 1914 in Schaffhausen.

Der Referent Herr Prof. Jetzler verbreitete sich ein-
leitend in sehr interessanter Weise über die Geschichte des
Lehrlingswesens und über die schöne Zeit, da das Hand-
werk noch einen „goldenen Boden" hatte. Mit klaren
Strichen zeichnete er auch die Zeit des Verfalls und
des Wtedererwachens von Bestrebungen zur Hebung von
Handwerk und Gewerbe.

Unter diesen verdient wohl das Lehrlingswesen be-

sondere Beachtung. Während in einzelnen europäischen
Staaten, Deutschland, Frankreich und Osterreich die Frage
längst geregelt ist, geht die Lehrlingsgesetzgebung in der
Schweiz nur langsam voran. Die welschen Kantone
waren voraus. Endlich ist auch der Kanton Schaff-
Hausen daran, die Materie zu regeln. Man hat die Not-
wendigkett erkannt, den total veränderten Erwerbsoer-
hältniffen auch die Lehrverhältnisse anzupassen.

Im Gewerbeverein Schaffhausen wurden schon vor
Jahren Stimmen laut, welche einem Lehrlingsgesetz riefen;
man hat aber aus guten Gründen immer wieder abge-
raten, bis schließlich auch von anderer Seite, dem Kauf-
männischen Verein, Anstrengungen gemacht wurden.

1911 wurde auf einer Versammlung in Hallau gründ-
sätzlich die Ergreifung der Initiative beschlossen. Es liegt
nunmehr ein Entwurf der kantonalen Gewerbekommission
vor, der sämtlichen Mitgliedern zugestellt und auch bereits
besprochen wurde. Derselbe ist sehr knapp gehalten, ent-
hält aber doch alles Wesentliche und Notwendige.

Auf dem Gang durch die Vorlage fallen eine Reihe
von sehr beachtenswerter Bemerkungen auf, hauptsächlich
da, wo etwa Opposition zu erwarten ist. Der Referent
tritt warm für einen achttägigen Urlaub der Lehrlinge
ein. Diese befinden sich in den Entwicklungsjahren und
eine kurze Ruhepause, die man leicht auf Heuet, Ernte
oder Herbst richten kann, ist ihnen sehr zu gönnen.

Die Arbeitszeit ist bereits im Obligationenrecht ge-
regelt, ebenso die Sonntagsarbeit. Das Gesetz will auch
in diesem Punkte nicht mehr, als bereits der Mehrzahl
der Lehrlinge bewilligt ist.

Die größte Bedeutung weist der Referent dem Art. 9

zu, der vom Obligatorium der Fach- und Fortbildungs-
schulen handelt. Nicht selten arbeiten sich Ausländer in
der Schweiz auf Grund einer bessern fachlichen Ausbil-
dung zu ausgezeichneten Stellungen empor und überflügeln
die einheimischen Berufsgenossen. Hier muß also der
Hebel angesetzt werden. Wir sind rückständig geworden.

Daß Unterrichtszeit nach vollendetem Tageswerk nicht
mehr den Wert hat, wie in den Tagesstunden, braucht
nicht erst mehr bewiesen zu werden. Die geforderten
6 Stunden gehen nicht über das Mögliche hinaus, per
Woche. Den Schluß der Lehrzeit muß unbedingt die
obligatorische Lehrlingsprüfung bilden. Sie ist unerläß-
lich für den angehenden Gesellen, wie für den Meister.
Beide Teile sollen alles daran setzen, daß die Prüfung
in Ehren bestanden wird. Auch ein Zeugnis soll dem
jungen Gesellen auf den Lebensweg gegeben werden. Daß
das Gesetz auch gegen die Lehrlingszüchterei Bestimmungen
enthält, ist zu begrüßen. Zusammenfassend hält der
Herr Referent dafür, daß das Gesetz, wie es vorliegt,
gut ist und daß es bei der Inkraftsetzung dazu beitragen
wird, das Lehrlingswesen und damit das Gewerbewesen
zu heben.

Der Präsident des Kantonalen Gewerbevereins tritt
vom Standpunkt des Lehrmeisters auf einzelne Punkte
der Vorlage ein.

Im allgemeinen findet er, daß eine Gewerbeklasse,
der Handel, bevorzugt worden sei; ferner wünscht er,
daß einzelne Härten der Vorlage ausgemerzt würden.
Er begrüßt die Fixierung des Eintrittsalters der Lehr-
linge, die Schriftlichkeit des Lehrvertrages und wünscht,
daß die Länge der Lehrzeit von den Berufsverbänden
festgesetzt werden. Gegen die Lehrlingszüchterei ist ganz
energisch Front zu machen. Den geforderten achttägigen
Urlaub findet er frei auf den Kaufmannsstand gemünzt;
der Handwerker kann nicht in dieser bindenden Form
darauf eintreten.

Es würde Unzufriedenheit geben. In der Über- und
Sonntagsarbeitszeit sollen die einzelnen Berufsarten be-

rücksichtigt werden. (Metzger, Bäcker, Konditoren.)
Auch der Lehrmeister muß wünschen, daß Fach- und

Fortbildungsschulen besucht werden; dagegen muß aber
die Lehrzeit verlängert werden. Die Lehrlingsprüfung
muß unbedingt obligatorisch sein. Von 180—200 Lehr-
lingen, die jährlich ins Leben treten, bestehen 20—30
nur die Prüfung; ausnahmsweise waren es letztes Jahr 48.

Wir erweisen den jungen Leuten einen großen Dienst,
wenn wir sie zur Prüfung zwingen. Als notwendig
bezeichnet er, daß in die Aufsichtskommiffion auch Ver-
treter der Berufsverbände berufen werden. Auch er hält
im allgemeinen dafür, daß die Vorlage gut sei und daß
nach Entfernung einzelner Unebenheiten die Annahme
derselben stattfinden könne.

Mit einem energischen Protest gegen die Vorlage
leitete ein Vertreter der Industrie die Diskussion ein;
der Gewerbetreibende dürfe sich eine weitere Knebelung
nicht gefallen lassen. Er klagt hauptsächlich die Schule
an, namentlich die Handelsschule, aber auch die gewerb-
liche Fortbildungsschule. Beide nehmen die Lehrlinge
aus dem Geschäft heraus, da man sie dort noch sehr

notwendig brauchte, 5 oder 6 Uhr abends. Urlaub be-

willige man den Lehrlingen gerne, besonders z. B. im
Herbst, aber gesetzlich wolle man sich nicht binden lassen.
Er warnt noch vor den Schiedsgerichten und bekennt
sich daher als Gegner des Normal-Lehrvertrages. Streitig-
keiten gehören vor den ordentlichen Richter.

Vertreter des Handelsstandes finden den Schwerpunkt
der ganzen Vorlage im obligatorischen Schulbesuch, alle
anderen Punkte seien weniger wichtig. Wir sind es nicht
nur dem Lehrling, sondern auch dem Handel und Ge-
werbe schuldig, daß entsprechende Fach- und Fortbil-
dungsschulen eingerichtet werden und wenigstens ein
Teil des Unterrichtes soll am Tage erteilt werden.

Der Konditorenverband wünscht besondere Berück-
sichtigung dieses Gewerbes, das seine Haupteinnahmen
am Sonntag machen muß; bisher wurden die hohen
Feiertage frei gegeben, außerdem gab man den Angestellten
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8 Sage Herten, aber ju einer bem ©efdfäfte günftigen
Seit.

®aS Buchbruderetgewerbe warnt baoor, baff ber
ffortbilbung ber Sehrllnge ein Bein gefiellt werbe. SBaS

im SehrtlngSgefeh=@ntwurf fleht ift im Buchbructerei»
geroerbe bereits burdjgeführt, mit SuSnahme ber Serien.

SCßer 53. bie SehrlingSprüfung nicht gemact)t Ijat,
ïommt einfach nicht mehr an. SIlS greunb ber SchieÖS»

geriete fönnen roir uns and? nicht betennen, ber Staat
[oQ ftc^ bie rid)terlidje Hoheit wahren.

®er Bädertnelfieroerbanb wünfcht biefeîben Bebin»
gungen rote ber ffonbilorenoetbanb. ©egen ben a<f)t=

tägigen Urlaub, aber auch gegen bie allzu rigorofe gljte»
rung ber 2lrbeitSjeit unb ber SonntagSarbeit ift Stellung
Zu nehmen.

®er Vertreter beS Schweiz- ®ewerbeoeretnS»3entral=
oorfianbeS betont, baff in alten 14 Kantonen, bie Sefjr»
lingSgefe^e beft^en, gut gefahren werbe. llnfer Sanb
oor allem, baS ïeine Bohfioffe befitjt, muff alles an bie

tüchtige SluSbilbung ber Slrbeiier fetjen.
®er fantonale ©eroerbebirettor führt au§, baf? ein

fßoftulat beS ©roffen BateS bie SehrlingSgefehgebung
oerlangte. Sro^bem ber ©efeheSfarren fd|on ftarf be=

laftet ift, babe man fidj an bie Slrbeit gemacht, roeit
man fie für brhtglicb b)lelt. SJlit bem SehrlingSmefen
bofft man aucb ba§ ©eroerbewefen im allgemeinen p
beben, eS foil baburdj auch ber SRetfler gefördert werben.
Beoor bie Borlage pr Behanfelung bei ben ftoallidjen
Organen gelangt, fönnen noch SBfinfdje aus geroerblicben
Kreifen berücfficbtigt werben. SB'ie bei allen gefe^gebe»
rifdfen ©xlaffen werben berechtigten Begehren entfprodjen
werben, natürlich aucb in fojialer Biäjtung.

®aS ©cbreinergeroerbe wünfcht in Strt. 15, bafj rote

früher bie ©inftetlung oon Sehlingen an einen Befähü
gungSauSroeiS getnüpft werbe. SRan hab« oor zicfa
18 gahren pm Schaben beS ^anbroerfeS unb ©eroerbeS
bie alte Beftimmung fallen laffen. ®ie SageSfcbule ift
lebhaft p begrüben ; abenbS finb bie Sente oft nicht mehr
befähigt, etroaS p lernen. ®er fantonale ©eroerbe»
fefretär oerroetft auf bte $atf«d)e, baff im Obligationen^
redfjt bereits alles gefetjlich roiberlegt ift, roaS unfere heu»

tige Borlage forbert, man hatte fich alfo früher regen
foüen. hieran muff man fid) erinnern bei Beurteilung
betfelben. ©c oerteibigt auch bie SchiebSgerichte; fobalb
biefe fiaatlich eingerichtet finb, befommen fie and) bas
entfprechenbe Slnfehen. 3m übrigen empfiehlt er bte

Borlage pr Sinnahme; ein eibgcn. ©efeh würbe oer=
mehrte Stuflagen bringen.

gn ber Schlufiabfiimmung würbe mit ©inmut be=

fdhloffen, bie Borlage prinzipiell gutzuheißen unb fie mit
ben aufgeteilten Begehren ber fantonalen ©eroerbebireftion
prücfpgeben.

®mt einer nernndiffiffioten SoMtitift.
SBenn wir heute einen grtebhof betreten, fo flogen

wir, befonberS auf bem Sanbe, auf recht oiele unförmige
Steinflöhe, bie nicf)t§ weniger als ein fünftlerifcheS @m=

pfinben oerraten, unb boc| bietet gerabe ber fjriebhof
bem Kunfthanbroerter unb Künfiter ein fo reiches Selb
ber Betätigung, gm Stachfolgenben foß auf eine fafi
auSgeftorbene ©rabmalsfunft hingewiefen werben, unb
wenn bte geilen erreichen, bafj ein ober ber anbere
Sefer biefer ed^ten BolfSfunft wieber ein gntereffe ent»

gegenbringt unb an ihrer SBieberelnfühtung mithilft,
bann haben fie ihren ßwecf erreicht.

_

golge mir, lieber Sefer, auf einen länblichen alten
griebhof. ®ort in ber einfamen ©cfe beS füllen $rieb=
hofeS ftef)t trauernb, weil oerlaffen, ein altes, fc^mlebe=

eiferneS ©rabfreuj, ein müber ßeuge längft entfchwunbener
ßeiten, ba man noch auf ethebenbe ^etmatsfunft grofje
Stüde hielt. Öffne baS Sürchen, baS bie gnfdjrift bedt
uitb bu tieft einfache, aber metft finnige, faft ftets ge»

fühl§burd)brungene Berfe. Betrachten wir ein fofcheS
Streng einmal näher ; ich zetge bem Sefer tn Slbhilbung 1

ein folcljeS aus einein alten fyriebhof. ®en Kern bilben
Zwei eiferne, metft gebrehte Kreuzb alten ; fie geben ben
SfuSgangSpunft ab für ein gar reidjeS Stanfen» unb
ßteratenwerf. gübfeh geführte SBlnbungen unb fünft»
ooHe Btattoerfchlingungen wad)fen tn jwanglofer Slrt

heraus aus bem KreuaeSftamm, f^affen bie Berbtnbung

p ben einzelnen ©liebern, halten unb ftütsen gemalte,
teilwetfe auS bem ©ifen geflanjte Heiligenfiguren, bie

häufig ben Querbalten beS KreujeS beleben. Oben auf
ber Spi^e überragt baS Kreuj, baS StegeSjetdjen beS

Slufetfianbenen, ober fonfl ein Stjmbol ber ©ottheit —
in nnferem f^ad baS befannte Sluge ©otteS — baS Kreuj.
Bei reicheren eifernen ©rabtreujen befinbet fich im
SRittelpuntt bet beiben Kten^balfen and) baS BilbniS
beS ©efreujigten, bann häufig unter ober neben ihm bte

Figuren ber Schmerzensmutter mit bem ftebenfadhen

Schwert ber Srübfat im ihres SetbenS»

genoffen gohanneS. Bet anberen Kreujen finbet man
bie SeibenS unb SRarterwergeuge in ungezwungener
©rnppterung in bte getriebenen Bauten unb Blätter gar
Zierlich hineingearbeitet, gn ber unteren Hälfte beS

fenfrechten KreuzbaltenS, ober wenn baS Kruziftç tn ber
SRitte fehlt, im Schnittpunft beiber Balten, ift ein
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8 Tage Ferien, aber zu einer dem Gesckäste günstigen
Zeit.

Das Buchdruckereigewerbe warnt davor, daß der
Fortbildung der Lehrlinge ein Bein gestellt werde. Was
im Lehrlingsgesetz'Entwurf steht ist im Buchdruckerei-
gewerbe bereits durchgeführt, mit Ausnahme der Ferien,

Wer z, B. die Lehrlingsprüfung nicht gemacht hat,
kommt einfach nicht mehr an. Als Freund der Schieds-
gerichte können wir uns auch nicht bekennen, der Staat
soll sich die richterliche Hoheit wahren.

Der Bäckermeisteroerband wünscht dieselben Bedin-
gungen wie der Konditorenverband. Gegen den acht-
tägigen Urlaub, aber auch gegen die allzu rigorose Fixie-
rung der Arbeitszeit und der Sonntagsarbeit ist Stellung
zu nehmen.

Der Vertreter des Schweiz, Gewerbevereins-Zentral-
Vorstandes betont, daß in allen 14 Kantonen, die Lehr-
lingsgesetze besitzen, gut gefahren werde. Unser Land
vor allem, das keine Rohstoffe besitzt, muß alles an die

tüchtige Ausbildung der Arbeiter setzen.

Der kantonale Gewerbedirektor führt aus, daß ein
Postulat des Großen Rates die Lehrlingsgesetzgebung
verlangte. Trotzdem der Gesetzeskarren schon stark be-

lastet ist, habe man sich an die Arbeit gemacht, weil
man sie für dringlich hielt. Mit dem Lehrlingswesen
hofft man auch das Gewerbewesen im allgemeinen zu
heben, es soll dadurch auch der Meister gefördert werden.
Bevor die Vorlage zur Behandlung bei den staatlichen
Organen gelangt, können noch Wünsche aus gewerblichen
Kreisen berücksichtigt werden. Wie bei allen gesetzgebe-

rischen Erlaffen werden berechtigten Begehren entsprochen
werden, natürlich auch in sozialer Richtung.

Das Schreinergewerbe wünscht in Art. 15, daß wie
früher die Einstellung von Lehrlingen an einen Befahl-
gungsausweis geknüpft werde. Man habe vor zirka
18 Jahren zum Schaden des Handwerkes und Gewerbes
die alte Bestimmung fallen lassen. Die Tagesschule ist
lebhaft zu begrüßen; abends sind die Leute oft nicht mehr
befähigt, etwas zu lernen. Der kantonale Gewerbe-
sekretär verweift auf die Tatsache, daß im Obligationen-
recht bereits alles gesetzlich widerlegt ist, was unsere Heu-
tige Vorlage fordert, man hätte sich also früher regen
sollen. Hieran muß man sich erinnern bei Beurteilung
derselben. Er verteidigt auch die Schiedsgerichte; sobald
diese staatlich eingerichtet sind, bekommen sie auch das
entsprechende Ansehen. Im übrigen empfiehlt er die

Vorlage zur Annahme; ein eidgm. Gesetz würde ver-
mehrte Auflagen bringen.

In der Schlußabstimmung wurde mit Einmut be-

schloffen, die Vorlage prinzipiell gutzuheißen und sie mit
den aufgestellten Begehren der kantonalen Gewerbedirektion
zurückzugeben.

Bm einer ««chlWM WMms!.
Wenn wir heute einen Friedhos betreten, so stoßen

wir, besonders auf dem Lande, aus recht viele unförmige
Steinklötze, die nichts weniger als ein künstlerisches Em-
psinden verraten, und doch bietet gerade der Friedhof
dem Kunsthandwerker und Künstler ein so reiches Feld
der Betätigung. Im Nachfolgenden soll auf eine fast
ausgeftorbene Grabmalskunft hingewiesen werden, und
wenn die Zeilen erreichen, daß ein oder der andere
Leser dieser echten Volkskunst wieder ein Interesse ent-
gegenbringt und an ihrer Wiedereinführung mithilft,
dann haben sie ihren Zweck erreicht.

Folge mir, lieber Leser, auf einen ländlichen alten
Friedhof. Dort in der einsamen Ecke des stillen Fried-
Hofes steht trauernd, weil verlassen, ein altes, schmiede-

eisernes Grabkreuz, ein müder Zeuge längst entschwundener
Zeiten, da man noch auf erhebende Heimatskunst große
Stücke hielt. Öffne das Türchen, das die Inschrift deckt

und du liest einfache, aber meist sinnige, fast stets ge-
fühlsdurchdrungene Verse. Betrachten wir ein solches
Kreuz einmal näher; ich zeige dem Leser in Abbildung 1

ein solches aus einem alten Friedhof. Den Kern bilden
zwei eiserne, meist gedrehte Kreuzbalken; sie geben den
Ausgangspunkt ab für ein gar reiches Ranken- und
Zieratenwerk. Hübsch geführte Windungen und kunst-
volle Blattverschlingungen wachsen in zwangloser Art

heraus aus dem Kreuzesstamm, schaffen die Verbindung
zu den einzelnen Gliedern, halten und stützen gemalte,
teilweise aus dem Eisen gestanzte Heiligenfiguren, die

häufig den Querbalken des Kreuzes beleben. Oben auf
der Spitze überragt das Kreuz, das Siegeszeichen des

Auferstandenen, oder sonst ein Spmbol der Gottheit —
in unserem Fall das bekannte Auge Gottes — das Kreuz.
Bei reicheren eisernen Grabkreuzen befindet sich im
Mittelpunkt der beiden Kreuzbalken auch das Bildnis
des Gekreuzigten, dann häufig unter oder neben ihm die

Figuren der Schmerzensmutter mit dem siebenfachen

Schwert der Trübsal im Herzen und ihres Leidens-
genoffen Johannes. Bei anderen Kreuzen findet man
die Leidens- und Marterwerkzeuge in ungezwungener
Gruppierung in die getriebenen Ranken und Blätter gar
zierlich hineingearbeitet. In der unteren Hälfte des

senkrechten Kreuzbalkens, oder wenn das Kruzifix in der
Mitte fehlt, im Schnittpunkt beider Balken, ist ein
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